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Freitag , den 27 . Juli 1917. 33 . Jahrgang.

Amtlicher Teil.
Da alle Schmiermittel beschlagnahmt sind , können Schmieröl*

sb Riemenfett nur auf Grund von Freigabescheinen erworben
m °r . icrden . Vordrucke sind bei dem Kriegswirtschaftsamt Frankfurt
i mutz : erhältlich . Die ausgefüllten Vordrucke sind der Kriegs-

chmierölgesellschaft ni . b . H . (Abt . Beschlagnahme ) Berlin W 8
. 7-°^ Monierstraße 29/30 direkt einzusenden.
’ eine  Westerburg , den 26. Juli 1917.
ifdjeiberl Der Uorschende der KriegswirtschaftssteUe.
ffondert
übrigen

Au die Herren Kürgermrister de» Kreise».
An die Berichterstattung über die Zahl der in der Nutzholz¬

abfuhr tätig gewesenen landwirtschaftlichen Gespanne und der
(vergl. «bei geleisteten Gespanntagewerke wird erinnert . Fehlanzeige

wrhan - icht erforderlich . (Verfg . vom 26 . 2 . 1917 K. 1188 Kreisblatt
r. 26 ) .

Westerburg, den5. Juli 1917.
Der Uorsttzende de« Kreisausschusfe».

Au die Herre« Kürgermelster derjenige« Orte. r
i» welchen stch Bäckereien befinden.

Sie wollen bei der nächsten Mehlbestellung diese so be-
, J Rechnen, daß der Mehlbedarf bis 15 August zwar ausreichend
w be- tunlichst genau berechnet wird . Ein Restbestand 94 ^ opro-

ibrei i»ntiges Weizenmehl steht zur Abgabe bereit , die nach der Reihen-
Unter- >% des Eingangs der Bestellungen erfolgt , die bei dem Bedarf

bis 15 . August anzurechnen sind . Wegen des bevorstehenden
Dauer - Abschlusses des Wirtschaftsjahres ist für baldigste Zahlung des
ertriebk Rückstandes für Mehl Sorge zu tragen ev. Vorlage aus der

Kemeindekasse.
Westerburg, den 24. Juli 1917.

Der Uorsttzende de» Kreis au»sch«sie».
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Bekanntmachung
über Frühdrusch . Vom 2. Juni 1917.

drat . Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes über
He Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen
»sw. vom 4. ' August 1914 (Reichs - Gesetzbl. S . 327 ) folgende

om l - Verordnung erlassen:
8 1. Die im § 1 der Verordnung über die Preise der land-

ltünzg»' virlscbafttichen Erzeugnisse aus der Ernte 1917 und für Schlacht-
" 0 3 lieh vom 19 . März 1917 (Reichs -Gcsetzbl . S , 243 ) für Getreide

»stgesetzten Höchstpreise erhöhen sich, wenn die Ablieferung er-
°lzr ' , „ .

vor dem 16 . August 1917 um eine Druschpramre von
60 Mk . für die Tonne,

vor dem 1 . September 1917 um eine Druschprämie von
40 Mk . ' für die Tonne,

vor dem 1 . Oktober 1917 um eine Druschprämie von
20 Mk . für die Tonne.

8 2. Jeder Besitzer von landwirtschaftlichen Maschinen und
Gräten sowie von Trocknungsanlageu hat auf Verlangen der
Wandigen Behörde innerhalb einer von ihr bestimmten Frist zu
Maren ', ob sich seine Maschinen , Geräte und Trocknungsanlagen
^ gebrauchsfähigem Zustand befinden oder bis zu welchem Zeit¬
punkt er sie instand zu setzen vermag . Die Aufforderung kann
Mch öffentliche Bekanntmachung erfolgen . Ersorderlichenfalls
'»"ii die zuständige Behörde ditz. Instandsetzung auf Kosten des
Ätzers vornehmen lassen . ,

8 3. Jeder Besitzer von landwirtschaftlichen Maschinen , Ge-
und Betriebsmitteln aller Art . insbesondere Treibriemen

H Kohlen , soivie von Trocknungsanlagen , ist verpflichtet ,^ diese
M Verlangen der zuständigen Behörde zum Zwecke der Früh¬
ste und des Frühdrusches oder der Getreidetrocknunggegen

eine angemessene Vergütung an dem von der zuständigen Behörde
bestimmten Orte zur Verfügung zu stellen . In gleicher ' Weise'
sind Besitzer von Kraftwerken verpflichtet , ihre Einrichtungen
sowie den elektrischen Strom gegen eine angemessene Vergütung
zur Verfügung zu stellen.

§ 4 . Die nach 8 3 zu gewährenden Vergütungen sind von
dem Kommunalverbande zu zahlen , vorbehaltlich seines Rückgriffs
gegen die Person , zu deren Gunsten die Benutzung erfolgt . Die
Drcschlöhne hat in allen Fällen der Unternehmer des landwirt¬
schaftlichen Betriebs unmittelbar zu zahlen . Ueber die Höhe der
Vergütung und der Löhne entscheidet auf Antrag die untere
Verwaltungsbehörde . > -

§ 5. Gegen die Verfügungen nach 8 2 Satz 3, 8 3 ist binnen
zwei Tagen , gegen die Entscheidung nach 8 4 Satz 3 binnen
einem Monat Beschwerde zulässig . Die Beschwerde bewirkt keinen
Aufschub.

§ 6. In den Fällen dringenden Bedürfnisses kann die zuständige
Behörde verlangen , daß Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe
Getreide auch aus den Vorräten abtiefern , die zur Ernährung
der Selbstversorger , zur Fütterung des im Betriebe gehaltenen Viehs
und zur Bestellung der zum Betriebe gehörigen Grundstücke be¬
stimmt sind . Soweit das den Unternehmern verbleibende Ge¬
treide für die bezeichneten Zwecke nicht hinreicht , sind die abge¬
lieferten Mengen auf Antrag so bald wie möglich an die Reichs¬
getreidestelle zurückzuliefern.

8 7 . Die Landeszentralbehörden erlassen die erforderlichen
Allsführungsvorschriften.

Z 8 . Wer den nach 88 2, 3, 7 zur Durchführung dieser Ver¬
ordnung erlassenen Anordnungen zuwiderhundelt , wird mit Ge¬
fängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünf¬
zehnhundert Mark bestraft.

ß 9 . Soweit die Sicherung des Frühdrusches bereitssim Wege
der Landesgesetzgebung herbeigeführt worden ist , finden die Vor¬
schriften der 88 2 bis 5 , 7, 8 keine Anwendung.

8 10 . Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung
in Kraft . Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außer¬
krafttretens.

Berlin . den 2. Juni 1917 . ,
Dev Stellvertreter des Reichskanzlers: Dr.̂ Helffeclch.

An die Kerren Bürgermeister des Kreise«.
Betr . Fangen der Kohlrveihtiugerr.

Wie in den Vorjahren , so soll auch in diesem Jahre das Fan¬
gen der schädlichen Kohlweißlingen durch Gewährung von Prä¬
mienzuschüssen unterstützt werden.

Jede Gemeinde, welche ihre« Schulkinder« dis Ende
August für das Faugen van IW Kohlmeitztinge». »0
itfg . vorlagsweiße bezahlt erhält au» Kreisfaud » die
Hälfte als Znfchust. Hoffentlich beteiligen sich auchm diesem
Jahre recht viele Gemeinden . Mach Ablauf des Monat»
August werden Urämie» nicht mehr bezahlt.

Ich ersuche Sie , sich mit den Herrn Lehrern , die um Heber-
nähme der Kontrolle und Auszahlung der Einzelbeträge zu bitten
sind , in Verbindung zu setzen.

Am 10 . September ist mir eine beglaubigte Abschrift der
von den Herrn "Lehrern bescheinigten Rechnung einzureichen , wo¬
rauf ich den Ersatz der Hälfte der Vorlage an die Gemeindekasse
aus Kreisfonds veranlassen werde.

Westerburg, den 25. Juli 1917. ^ _
Der Dar stk ende des Krei sansfchulfes.

Anordnung
üker das Schlachte« von Schafiämmer«.

Auf Grund des 8 ^ der Bekanntmachung des Stellvertreters
des Reichskanzlers über ein Schlachtverbot für trächtige Kühe

1 und Sauen vom 26. August 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 515 ) be-



stimme ich hierdruch unter Abänderung meiner Anordnung vom
31. Januar 1917 folgendes:

§ 1. Das durch die Anordnung vom 31. Januar 1917 ausge¬
sprochene Verbot der Schlachtung aller in diesem Jahre geborenen
Schaflämmer wird f r Bocklämmerfund Hammellämmermit dem
1. Oktober d. Js . cu,ge ben.

Ausnahmen von tt Verbot für weibliche Schaflämmer
dürfen — unbeschadet Vorschrift im § 2 der Anordnung vom
31. Januar 1917 über Schlachtungen — auch vom 1. Oktober
ab nur aus dringenden wirtschaftlichen Gründen, in der Regel
nur für solche Lämmer, die zur Aufzucht nicht geeignet sind,
vom Landrat, in Stadtkreisen von der Ortspolizeibehörde zuge¬
lassen werden.
§ 2. Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden gemäß

§ 5 der eingangs erwähnten Bekanntmachung mit Geldstrafe bis
zu 1509 Mk. oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft,

litt W, 9 , den 2. Juli 1917.
Dev Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

Freiherr von Schorlemer.

In Ergänzung des Runderlasses vom 18 Januar 1902
lb. 36 — bestimme ich, daß in die Führungszeugnisse für ganz
unbescholtene und für solche bestrafte Personen, deren Strafen
im Gnadenwege gelöscht sind, von jetzt an der gleiche Vermerk
aufzunehmen ist, nämlich dahin, „daß in den polizeilichen Listen
eine Strafe nicht verzeichnet sei."

Ich ersuche ergebenst, die Polizeibehörden hiermit mit entspre¬
chender Weisung zu versehen.

KerUrr, den 1s. September 1916.
Der Minister - es Inner «.

Im Aufträge: Freund.
* * *

An die Ortspolizeibehörden des Kreises.
Abdruck zur Beachtung.
Mestrrd«rg, den 14. Juli 1917. Der Kandrat.

Verordnung
über Höchstpreise für Getreide, Buchweizen und Hirse.

Vom 12. Juli 1917.
Auf Grund des § 8 der Verordnung über die Preise der

landwirtschaftlichenErzeugnisse aus der Ernte 1917 und für
Schlachtvieh vom 19. März 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 243) sowie
auf Grund der Bekanntmachung über Kriegsmaßuahmen :ut
Sicherung der Volksernährung vom 22. Mai 1916 (Reichs-Ge¬
setzbl. S . 401) in Verbindung mit § 1 der Bekanntmachung über
die Errichtung eines Kriegsernährungsamts vom 22. Mai 1916
(Reichs-Gesetzbl. S . 402) wird bestimmt:

8 1. Der Preis für die Tonne intändischen Roggens aus
der Ernte 1917 darf gemäß 8 1 der Verordnung über die Preise
der landwirtschaftlichen Erzeugnisse aus der Ernte 1917 und für
Schlachtvieh vom 19. März 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 243) nicht
überstergen in:

1917 gelten gemäß 8 1 Abs . 4 der Verordnung über die P̂ Zu
der landwirtschaftlichen Erzeugnisse aus der Ernte 1917 unb« tfl
Schlachtvieh vom 19. Mcstẑ 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 243) 3 I T

270 Mk.
600 „
800 „
600 „
970  „
Gerste, Buchweh Suchwe

Zestinn
Sieschl
Sie Zu'
(12©■
ton der

15.

ik  gil

gende Höchstpreise für die Tonne:
Hafer und Gerste . . .
ungeschälter Buchweizen . .
geschälter Buchweizen . .
ungeschälte Hirse . . . .
geschälte Hirse und Bruchhirse

Diese Höchstpreise gelten auch für H
und Hirse früherer Ernten.

§ 6. Die Vorschriften der Verordnung über Frühdrusck« Merz
2. Juni 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 443) bleiben unberührl. § 16

8 7. Ist Getreide, das vor dem 1. Oktober 1917 abgelie lerordv
wird, vor der Ablieferung künstlich getrocknet worden, fo' dü, esetzes
dem Höchstpreis neben der durch § 1 der Verordnung i issung
Frühdrusch vom 2. Juni 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 443) ' fei esctzbl.
setzten Druschprämie folgende Beträge zugeschlagen werden . Jav

als Trocknungslohn: 6 Mk für die Tonne. leichs-
als Prämie : je 1 vom Hundert des Höchstpreises für jMbl. S

vollen Hundertteil, den die Feuchtigkeit bei Liefern̂ s 17-
vor dem 16. August 1917 weniger als 19 v ' Kraft

1. Oktober 1-917 „ „18 Kr
beträgt. ' er K,

8 8. Getreide güt hinsichtlich des Feuchtigkeitsgehalts

Aachen
Berlin
Braunschwelg
Bremen .
Breslau .
Bromberg
Cassel .
Cöln . .
Danzig
Dortmund
Dresden
Duisburg
Emden
Erfurt
Frankfurt a.
Gleiwitz .

280 Mk.
270 „

. 275

. 275

. 265

. 265

. 275

. 280

. 265

. 280

. 270

. 280
. 275
. 275

M. 280
265

Hamburg, . .
Hannover ' . .
Kiel . . . .
Königsbergi.Pr.
Leipzig . . .
Magdeburg . .
Mannheim . .
München . .
Posen . . .
Rostock . . .
Saarbrücken
Schwerin i. M.
Stettin . . .
Straßburg i. E.
Stuttgart . .
Zwickau

275 Mk.
275 „
275
265
270
270
280
280
265
270
280
270
270
280
280
275

§ 2. Der Höchstpreis für die Tonne inländischen Weizens aus
der Ernte 1917 ist 20 Mack höher als der Höchstpreis für die
Tonne Roggen. Spelz iDinkel, Fesen) sowie Emer und Einkorn
gelten im Sinne dieser Verordnung als Weizen.

K 3. In den im § 1 nicht genannten Orten (Nebenorten) ist
der Höchstpreis für Roggen und Weizen gleich dem des uächst-
gclegenen im § 1 genannten Ortes (Hauptort).

Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestinunten
höheren Verwaltungsbehörden können einen niedrigeren Höchst¬
preis festsetzen. Ist für die Preisbildung eines Rebenorts ein
anderer als der nächstgelcgene Hauptort bestimmt, so können
diese Behörden den Höchstpreis bis zu dem für diesen Hauptort
festgesetzten Höchstpreis hinaufsetzen. Liegt dieser Hauplort in
einem anderen Bundesstaate, so ist die Zustimmung des Präsi¬
denten des Kriegsernährunasarnts erforderlich.

Z 4. Für Roggen und Weizen aus früheren Ernten sind die
Höchstpreise der Verordnung über Höchstpreise für Brotgetreide
vom 24. Juli 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 820) in der Fassung
nach 8 7 der Verordnung über Inanspruchnahme von Getreide
und Hülsenfrüchten vom 22. März 1917 (Reichs-Gesetzbl. S.
263) maßgebend. Diese Höchstpreise gelten auch für Muchungcn
von Rogaen und Weizen der Ernte 1917 mit Roggen und Weizen
früherer Ernten.

8 5. Für Hafer, Gerste, Buchweizen und Hirse aus der Ernte

volllvertig, falls die Feuchtigkeit nicht übersteigt
bei Lieferungen vor dem 16. August 1917 19 vom fiun^ aitIid

,, „ „ „ 1. Oktober 1917 18 „ „ ^ng
„ „ vom 1. Oktober 1917 . 17 „ »f1ÖU

8 9. Für die Beurteilung der Feuchtio. > im Sinne !
§§ 7, 8 ist die Beschaffenheit des Getreides oei der Ankunft >
dem von dem Erwerber bezeichneteu Bestimmungsortemaßgebe_

§ 10. Die Höchstpreise gelten für Lieferung' ohne Sack. )
leihweise Ueberlassung der Säcke darf eine Leihgebühr bis
20 Pfennig für den Doppelzentner — bei Hafer bis zu 30 $
für den Doppelzentner — berechnet werden. Werden die <Si ir  ^
nicht binnen drei Wochen nach der Lieferung zurückgegeben
darf die Leihgebühr für jede folgende Woche um 20 Pfennigi
zum Höchstbetrage von 3 Mark uc  den Doppelzentner erfi W
werden. Angefangene Wochen tiO voll zu berechnen. Werb ^
die Säcke mitverkauft, so darf der Preis für den Sack nichtw »rdne
als 4,50 Mark und für den Sack, der 75 Kilogramm oder m N-ri
hält, nicht mehr als 5,50 Mark betragen. Werden Leihsäcke ist j*J
zurückgegebeu, so gilt der Höchstbetrag der -Leihgebühr als k
fallen. Außerdem ist für den Verlust der Säcke eine Entschür
gung zu zahlen, die die genannten Sackhöchstpreife nicht übe
steigen darf. ^ g ,

§ 11. Die Höchstpreise gelten für Barzahlung binnen 15 TagimD0
nach Ablieferung. Wird der Kaufpreis länger gestundet, c{*rif
dürfen bis zu 2 vom Hundert Jahreszinsen über ' Reichsdai
diskont zugeschlagen werden. l [ r

Die Höchstpreise schließen die Beförderungskosten ein, died L,
Verkäufer vertraglich übernommen hat. Der Verkäufer hat a @f.
jeden Fall die Kosten der Beförderung bis zur Verladestelled
Ortes , von dem die Ware mit der Bahn oder zu Wasser vc De
sandt wird , sowie die Kosten des Einladens daselbst zu trage:vi* m
Stellt der Verkäufer Säcke nur bis zu dieser Verladestelle, ionen
Verfügung, so darf hierfür eine Leihgebühr nicht berechSnetwerWhM

8 12. Beim Umsatz von Getreide, Buchweizeii und m
dürfen,dem Höchstpreis als Kommissions-, Vermittlüngs- 'uW
ähnliche Gebühren sowie für alle Arten von Aufwendungenm '
die von der Reichsgetreidestclle sestzusetzenden Beträge zugeschlag- f0 ,
werden. Dieser Zuschlag umfaßt vorbehaltlich abändernder 3 'mi
stlmmungeii der Reichsgelreidestelle nicht die Auslagen für Sä<
(8 10) und für die Fracht von dem Abnahmeorle sowie die dur sget
Zusammenstellung kleinerer Lieferungen zu Sammelladung- Stc
nachweislich entstandenen Vorfrachtkosten. Abnahmeort im Sin»
dwser Verordnung ist der Ort, bis zu dem der Verkäufer Ü beim
Kosten der Beförderung trägt . 1 ! “

§ 13. Die Höchstpreise gelten nicht für Originalsaatgut, we» ^
die Bestimmunoen über den Verkehr mit Saatgut innegehalt-
werden. Als Originalsaatgut gilt das Saatgut ' solcher Sorte-
an denen die Stammbaumzucht durch schriftliche Belege nachtz«
wiesen werden kann (Hochzucht), wenn der Züchter in einemi ^
Deutschen Reichsanzeiger zur Veröffentlichung gelangenden ®
ze-chnis für die Fruchtart als Züchter von Öriginalsaatgut au! 4
geführt ist. _ ^

8 .14. Bei anerkanntein Saatgut aus anerkannten Saatgst̂
wirtschaften dürfen dem Höchstpreis folgende Beträge zugeschlag 'werden:

für die erste Absaat bis ju 120 Mk.
„ , zweite „ „ „ 100 „ . Die

. , ii ii ffs t̂te „ „ „ 80 „ . .SetDi
für dre Tonne. Als anerkannte Saatgutwirtschaften gelten "" «t j-
solche Wirtschaften, die in einemi -n Deutschen Reichsanzeiger̂ --
Veröffentlichunggelangenden Verzeichnis für die Fruchtart "
anerkanntê Saatgutwirtschaften aufgeführt sind. ^

Bei Saatgut aus landivirtschastlichen Betrieben, deren
nehmer sich nachweislich in den Jahren 1913 und 1914 mit ^Tbo
Verkaufe von Saatgut befaßt habe», dürfen dem Höchstpreis,^ UZ
weit es sich um die Mengen handelt, für die der Kommun
band gemäß den Bestimmungenüber den Verkehr mit ©



-ttdie -je Zustimmung zur Veräußerung allgemein erteilt hat , bis
>17 undM,Mark für die Tonne zugeschlagen werden.
- 243 ) | Die Zuschläge nach Abs . 1, 2 sind nur zulässig , wenn die

gestimmungeu über den Verkehr mit Saatgut innegehalten werden
A schließen die Druschprämien und die Beträge nach § 7 sowie
die Zuschläge für den Handel und die besonderen Zuschläae nach
|12  Satz 1 ein . Nicht einbegriffen sind die Beförderungskosten
ggn der Verladestelle des Erzeugers ab.

- so büi
)nung
l43 ) fx
crde >:

!s für

15.. . Die Reichsgetrerdestelle ist bei Abgabe von Getreide
Buchwei- Suchwelzen und Hirse yn die Höchstpreise nicht gebunden Da ^-

^elbe gilt für die Kommunalverbänoe hinsichtlich der Abgabe z-.
>drusch« fuUerzwccken.
rührt . 816 . Die nt dieser Verordnung sowie die auf Grund dieser

bgeliki jerordnung festgesetzten Preise sind Höchstpreise im Sinne de
s,".. iofebe§. betreffend Löchstvreise . no , 4 90™.»ff ioi/i .esetzes, betreffend Höchstpreise , vo n 4 . August 1914 in de

issuug der Bekanntmachung vom 7. Dezember 1914 (Reichs-
esctzbl. S . 518 ) in Verbindung mit en Bekanntmachungen vom
i. Januar 1915 ( Re .chs -Gesetzbl . S . 25 ) , vo .n 23 . März 1916
ieichŝ Gesetzbl . S . 183 ) und vom 22 . März 1917 ( Reichs -Ge-

| ui ^J 6) .
Lieferml § 17- Diese Verordnung tritt mit dem Ta - der Verkünduiir

19 v Kraft . ' J
18 Kerli « » den 12 . Juli 1917.

n Krastdent des Kriegsernührnngsa , . . von Bato:
gehalts

om Hui
Auf den Antrag vom 29 . v . Mts . erstrecke ich hiermit vor-

>haltlich des jederzeitigen Widerrufs die Erlaubnis zur Veran-
Dung vaterländischer Abende innerhalb der Provinz Hessen-

isau unter den in meinem Erlaße vom 31 . 8 . 1915 Nr . 16142
gegebenen Bedingungen vis zum 31 . 12 . 1917.

Cassel , den 2. Juli 1917.
Der Okrrprastdent  der Provinz Kessen-Uussan.

Verordnung

Sinne
lnkunft
maßgeb«
Sack,
ihr bis

' diêOA 'k die Beurkundung der Kterkrfiille von MMtärper-
gegeben, lauen . Kom 18 . Mai 1916.
Pfennig6 (Reichs-Gesetzbl. 1916, S . 405.)
ner  Mir Wilhelm » von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser,
i. WÄ König von Preußen ec.

nicht tn otbnen auf Grund des 8 71 des Gesetzes über die Beurkundung
>oder m Personenstandes und die Eheschließung vom 6. Februar 1875
llffackem ichs-Gesetzbl . S . 23 ) im Namen des Reichs , wie folgt
c als vk Artikel l . ö
gMj Im 8 13 der Verordnung , betreffend die Verrichtungen

ncyt ute Standesbeamten inbezug auf solche Militärpersonen , welch
Standquartier nach eingetretener Mobilmachung verlassen

n 15 ^ °g m, vom 30 . Januar 1879 (Reichs -Gesetzbl . S . 5) wird folgende
stunde , rschrift als Abs . 3 hingeführt : ' 1 “
^blchsbai Die Beweiskraft des Sterberegisters (tz 15 des P ?>-

. sonenstandsgesetzes ) wird nicht dadurch berührt , daß
ern . oie- Beurkundung der Sterbefälle durch einen unzuständm
er hat Standesbeamten erfolgt ist . - ^ U '
»estelle b AEel II.

Der § 3 Nr . 1 Abs . 3 der Verordnung , betreffend die
zu nag richtungen der Standesveamten in bezug auf solche Militär-

pen der Kaiserlichen Marine , welche ihr Standquartier nicht
InetwerWhM des Deutschen Reichs haben usw ., vom 20 . Februar
.und . H« (Reichs -Gesetzbl . S . 395 ) erhält als Satz 2 und 3 folgendeurtgs*
S . r  Ist der Verstorbene auch nicht im Inland geboren,
ugeichW so bestimmt der Reichskanzler den zuständigen Standesbe-
! « r 3di S>mten - ® ic  Beweiskraft des Sterberegisters (8 15 des
. Personenstandsgesetzes ) wird nicht dadurch berührt , daß die

t tm - - ■
ckäufer unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift

aufer beigedruckten Kaiserlichen Jnsiegel.

nach!
l einem,
nden
atgut

Saatg»
ageschlaS

Mai 1916.tgut , wet Gegeben Grolles Hauptquartier , den 18.
inegehaltr Wilhelm.

2r - In Vertretung des Reichskanzler .'. :
Lis co.

Der WeU-Krieg.
Großes Hauptquartier, 25. Juli (Amff'ch.)

Westlicher Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht.

Schlachtfront in Flandern war auch gestern der Schau-
Iwaltiger Artilleriekämpfe , die bis in die Nacht dauerten
^ .englische Erkundungsoorstöße wiederholten sich in mehreren

'»en ; alle sind in unseren Trichterstellungen zurückgp-
" worden.

»L Heeresgruppe deutscher Kronpr  '
Winterberg bei Craonne holten s die Franzose i
Fehlschlagen mehrerer starker Angr,se gegen unsere

Wellungen eine Schlappe . Auch der Einsatz einer frischen
rrzrelte keinen Vorteil.

c GestUcher Kriegsschauplatz
Heeressront des Generalfeldmarschalls Prinz Leopold

von Bayern.
Heeresgruppe des G e n er a l ° b e rst en von Eichhorn

Der Russe hat unter dem Druck seiner Mißerfolge und
Opfer mcht vom neuem angegriffen . ** 1 8 uno

irST C§« UPpCb-ei Generaloberstenv. Böhm-Ermolli.
Unse : Vormarsch geht unaufhaltsam weiter . Unter den

Augen « n r Majestät des Kaisers schlugen kamvfbewäbrte
Divtzronen b im Aufstieg aus der Sereth -Niederung zwischen
Tarnopol und Trembowla starke russische Angriffe zurück und
gewannen rm Sturm die Höhen des Ostufers fiilr
ncut tiefgestaffelte Angriffe der Russen abgewiestn Tarnopol fft
in7n7 -77 '̂ ^ Buczacz . Stanislau Nadworna L
in unserer ^Hand . Nachhuten des Feindes wurden überall geworfen.

Heeresfront des Generalobersten Erzherzog Jose ob
Die Truppen des Nordflügels halten mit dem iw

DDrn,“rt§  drängenden Kräften gleichen Schrittz
§^ b Ä ! 4 .atarenpasses hält der Gegn r noch seine Stellung .'
^m Sudlest der ^ arpathen drang der Fei .id im Susita - Tale m

Seui schnell geführter Stoß wurde in einer dicht
westlich gelegenen Riegelstellung zum Stehen gebracht ®

Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls o Mackensen
Feueckampf.

Nicht - * " * ■

Der erste Generalquartiermeister : Ludendorff,
f ^ vnur über 5 Millionen Tonnen.

unb {f 25> ?uli - Amtlich . Im Atlantischen Ozean
«T r bfl e Wurden durch unsere Unterseeboote wiederum

sechs Dampfer und vier Segler versenkt , darunter ein großer
bewaffneter Dampfer , wahrscheinlich mit Getreideladun7 ; drei
Vn™ ? 7 ® eIeit3ü 9en  herausgeschoffen . Die La-
dungen der übrigen Schiffe bestanden , soweit sie festgestellt werden

und " Salz ^ Lebensmitteln , Stückgut , Pferden , Holz

. Seit Beginn des uneingeschränkten U-Bootkrieges wurden
bereits über fünf Millionen Brutto -Register - Tonnen des für
unsere Aeinde nuhbaren Hnndelsschisssraumes versenkt.

^ Der Chef des Admiralstabes der Marine
Deo Kampf in Gstsolrffen von entfcheidrnbev Sedeutnng?

Der „ Züricher Tagesanzeiger " schreibt zum deutschen Vor¬
gehen gegen die Russen : Vermögen die Mitlelmächte die Offen¬
sive noch eme Woche voller Kraft weiterzuführen , so kann den
letzigen Erelgmssen in Galizien eine Kriegsentscheidende Bedeu-

ein endgültiges Ausscheiden Rußlands
aiiv den Reihen der Kriegführenden zukommen

** u Eiff Old vom Rnsstsche « Rückzug.
K - ' ' ^Ler "Dägl . Rundschau, " wird von ihrem
Kriegsberichterstatter aus Jezieona gemeldet : Heute fuhr ich durch

as ganze Gebiet , das in den Kämpfen von gestern und vorge-
stern von den Russen befreit worden ist. Deutlich zeigt sich bei

ieser ^ ahrt , wie der russische Rückzug in immer schnelleres
Fluchten ausgeartet ist- das schließlich hier bei Jezierna von Flucht
nicht mehr zu unterscheiden ist. Schon auf der Straße vom
Süden , namentlich von Danilowce an , mehren sich die Rückzugs-
zelchen . Stahlhelme , Gewehre , Granaten zerbrochene Wagen¬
teile liegen auf den Straßen . In dem weitgedehnten Flecken
Jezierna , 20 Kilometer von Tarnopol , ist dann die Flucht an
allen Dingen abzulesen . Automobile , Panzerautos , Granaten

D° n. Flug,chiffen usw - haben die Russen zurückgelassen.
Die Bevölkerung zog hinter ihren Kirchenfahnen in Prozession
L "!' Dank nach der unbeschähigten großen Kirche , froh , einen
Teil ihres Viehs und die Ernte gerettet zu haben . Charakteristisch
ist , daß in den Flugblättern , die zentnerweise in Jezierna berum-
liegen , auch die Soldaten der 1l . Armee zur Offensive gegen
die Deutschen aufgefordert wurden „So schnell kann man nicht
^ufen , wie die Deutschen verfolgen ", sagte mir ein russischer
Soldat alv Grund seiner Gefangennahme . Fortwährend werden
Gefangene ckrupps vorübergeführt . Ihre Aussagen sind immer
die gleicher : England und Frankreich haben uns nicht erlaubt
Frieden zu Ließen . Die haßerfüllten Flugblätter der Regierung
reden dann freilich eine andere Sprache . ^ B

AEaS ? megcu vollendeten Ranks in Gstpventzen.
Die Anklageschrift gegen den in der Peter Paulsfestung

sitzenden früheren russischen Generalissimus General Rennenkamp
ist um emeu neuen Posten bereichert worden . Ihm wird auch
„versuchter und vollendeter Raub am Privateigentum in Ost¬
preußen während der Okkupation dieser Länderstrecken durch das
siegreiche russische Heer " zur Last gelegt . J

m _ S -U- Et die Hunvtstudt Sevkien».
Nach einer Meldung aus - Mailand gat die griechische Re-

gi erung zugestimmt , daß Salon iki die Hauptstadt Serbiens werde.

Aus dem Kreise Westerburg.
, k MrKerimrg . den 27 . Juli 1917.
Anfhvven der erhöhten Fleikchrationen . Infolge er¬

neuter Anordnung des Herrn Präsidenten des Kriegsernäh¬
rungsamtes soll die verbilligte und erhöhte Fleischration bis Mitte
August , jedoch nicht länger als im ganzen auf 17 Wochen , aus-



gegeben werben . Für den hiesigen Regierungsbezirk wirb hier-
naÄbic erhöhte Fleischration mit dem 12 . August aufhören.

Nie nruen Lünfttgpfennige aus Zink stnd bereits im
Umlauf Die Stücke unterscheiden sich bei flüchtigem HinschauenS von den silbernen, doch ist der Adler etwas kleiner Den
Sauotunterschied bildet die dunkle Färbung des Randes . Im
Verkehr dürfte sich die blanke Farbe rasch verlieren und die ganze

Men L - g- n wi -d in Hunderten
«nn Leikdeu Ares Bezirks die Stimme der Glocken ver¬
stumm ?^ und wir werden mit Wehmut den Ruf vom Kirchen¬
turm entbehren , der unfern Vätern und Urgroßvätern bei Freud

xm ttoiiwrfIiinQßn ist ein Pflichtopfer das wir dem teuern
VcckeU? nd bringen . Wir sollten aber dabei nicht vergesse,i , daß
nickt nur die eherne Stimme der Glocken zu unserem ^ hie

mtf ihren Mantel haben unsere Vorfahren manchen guten
K ‘i ÄchL - n manche wichtige Nachricht aus der G -Ichich.e
?n , Ä Gemeinde " niederqelegt , die - i- lteicht lange uergeffen war.
und stht da die Glocke zu uns heruntersteigt , wieder geles n
wird ^ Da erfahren wir , wer vor ein Paar hundert Zähren
Pfarrer Schultheis , Schöffe und Schullehrer mar , was uiistre
Gemeinde an Kriegsnot und Brand vor Zeiten gelitten hat , wel¬
chem Geschenk des Landesherrn sie die Glocke verdankte . Sollten
alle diese merkwürdigen Bekundungen verloren gehen , wenn dir
GMnrfer, rum Transport zerschlagen werden ? Wir denken , der
kleinen ^ lühe sollten wir uns unterziehen , wenigstens von den
Glocken die unzerschlagen vom Turm ausgebaut werden konnten,
die Anschriften genau abzuschreiben , auch auf dünnem smpler

mit Tövserton abzudrücken , wo die alten Buch-
SäÄS schön K Und' biete Jnlch -isten lallten „ n
Manamt oder auf dem Rathaus sorglich aufbewahrt werden,
damit die Gemeinde nicht mit ihren Glocken zugleich die Erinnc-

« « ÄST ^ e”:a“nLi.W«itU* 8eÄ ®ar,
lehnskafle für Deutschland, Filiale Frankfurta. M. (Raiffe„en-

„linktet im Anschluß an ihr Lagerhaus in Camberg rn

Nassau eine größere Trockenanlage , um landwirtschaftlich und
Äneriscke Erzeugnisse für menschliche und tierische Ernährung
zu sichern Gienen Falles werden dieser Anlage weitere Ein¬
richtungen an änderen Plätzen des Bezirke ^ solgeu.

Frankfwrta ' M . Wir haben vor einiger Zeit berichtet , daß
auck die Landesproduktenhändter des Fremsturter Bezirke die
Gründung einer Handelsgenossenschaft beschlossm haben , um ent-

SätssafÄs
srüs ' sa ?f -ä
lL- ÄInschoften m einem Zentralverband ur das ganze Reich

Optant, " der die bisher " von d ên Berliner Zentralbehörden geleistete
Arbeit - nlllchnchme .. I» « q Schlich , non

e sgefitic des Eisernen Kreuzes 2 . Klasse war , erhielt
in ? E ? hervorragende Leistungen das Eiserne Kreuz 1.

Klasse !nd wurde gleichzeitig zum Vizefeldmebel befördert. Der
hwfere ^ Kär ^ her steht seit Anfang des Krieges ,m Felde , und
liegt jetzt zum zweitenmale verwunde t im Lazarett.

Nach kurzem, schwerem K̂ranksein ent¬
schlief gestern Nachmittag um 6 Uhr meine
liebe Frau, unsere gute Mutter, meine einzige
Tochter

Frau

Pauline Schneider
geb . Ferger

im 54. Lebensjahre.
Westerburg , den 27. Juli 1917.

W . Schneider , Hauptlehrer,
Erna Schneider,
Grete Schneider,
Carl Ernst Ferner.

Die Beerdigung findet Sonntag , d. 29., mittags
um >/a 3 Uhr statt.

Ich
Weg

Der Kriegsausschuß für Oel und Fette m Berlin forU
im Interesse unserer Fettgewinnung zur Vergrößerung des L
saatenanbaues auf . Die für die jetzige Ernte gültigen Preise!
70 Mk . für 100 kg Raps und 68 Mk . für 100 kg Rübsen |ol
für die Ernte des Jahres 1918  noch weiter erhöht werden , ebt
ist eine Erhöhung der Oelkuchenrucklieferung m Aussicht
nommen . Der Bezug von Ammomak Mit 80 kg au brt
wird , soweit die Bestände reichen , vermittAt . Die Bezugv ch j*
für Ammoniak werden durch die Unterzeichneten Konnmssto ^ nwst

ZentrâEin- und Verk. Genossenschaft Landwirtscliaitliehe
für den Regierungsbezirk Zentral-Darlehnskass«

Wiesbaden für Deutschland
(j m. b. H. Filiale Frankfurta. I

Wiesbaden. Frankfurt.
In

chgcst

20M .uk Belohnung!
. . . . < mehrere  nniTlbdft ItH

wKche üi unserm BetriebeR- thr Höhlern die Dachsenster̂ ,
geworfen haben oder sonstigen Unfug iw Betriebe treiben , j
wir dieselben gerichtlich belangen können . ^ Mß oliir dieselben gerichtlich belangen lomum . I

Westerwaldbrüche Lunburg a. L &
prima Qualität , empfiehl! A.
Han » Kauer , Mrsterd , dru

Habe noch 5 gutlegende

Hühner

Landeszeitung^ meldetz ist der ReichstagsabgeordneteErnst Basser-
mann im alter von 62 Jahren heute morgen 8 Uhr 25 Min.
nach längerem Leiden in Baden -Baden sanst ^ erchchlchem^

a 12,50 Mark zu verkaufen.
Vorbestellungen auf Kaninchen-

jungtiere von fran ; . Widdern,
blauen Wienern, »neiße«
Me fe« so wie weitze« Angoras
werden noch angenommen

Gustav Eckert , Fotograf,
Westerburg.

Braunkohlen

lAuguste -Victoriahaus
Geld-Lose

la . naturreine
Rhein- und Mosehv

Oelsardinen ^
Uorstgliche Zigarre«»■-nwer

Zlgsrrttkn he un
K A. Keife , Schmierst! °Jhn

Keifenpniner astpw  W
Hans Bauer, Hrßn

9«
»ruck

W-

„ „„ ch- ub . « hsaÄ .,

mt" « ®e(ttUcrs fotntc des g-wllnschtm OuoiltumS z» br-

onh °E StasmeOTarte wird I- dam , durch di - P - st d°s A » l- ° g-
steller zugesandt und muß dieselbe beim Abholen der Kohlen ai s

d-. «n-w-id.

karte kermerll und hat der Besteller daM Sorge zn ^ agem daß
an dem bestimmten Tag sein Fuhrweck h j - J
des auf der Ausweiskarte vermerkten Tages verlrerl
ihre Gültigkeit.

d. n

Westerwälder Lignitkohlenbergwerk
Höhn (Oberwesterwald)

zu Gunsten des Kaiserin
Auguste -Victoria -Hauses zur
Bekämpfung der Säuglings¬

sterblichkeit.
lä Mk. 3,5« 5618 Geldgewinne
B Kiehang am <• und8. August
| 5«l8 GiW- 150000 MLgewinne v. —— - -
Ä 60000 30000
10000 Mk. bares Geld

Kölner Lose
. ä 1 M. 11 Lose 10 M

J 9017 Gew .i .Ges. AVerte v. Mk

JaOOOOOg,75000

I Porto 15 Pfg.,jede Liste 20 Pfgversendet Glücks -KollektejIverseuuet—Heinr. Deecke. Kretunacli

Ein Paar schöne ^ , Ä sjjp
351. (
säm

(Lahnrasse ) Acker- u . M au¬
gefahren , für jeden ^ cief
brauchbar , stehen zum
bei knn i

Iah . Kanmat
Sainscheid . Kreis West^

(Kroppach) Bhf- lv-
Fernsprecher No-

Altenkirohen (Wester*
Koch- und Vie»s

Kali —Salz-
Hainil
Kalkstickston

Lütz der DÜ̂ j
Bretter , Latten
einige Waggo QS
angekommen,

alles; sofort IteAfi
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